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Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
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RGSt Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen
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Strafrecht Allgemeiner Teil Studienbuch, Mohr Siebeck 
Tübingen, 2. Auflage 1984

Schönke/
Schröder- Bearbeiter

Schönke, Adolf/Schröder, Horst
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SK-Bearbeiter Wolter,Jürgen (Hrsg.),
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Band I, Carl Heymanns Verlag Köln, 9. Auflage 2017
Band II, Carl Heymanns Verlag Köln, 9. Auflage 2016
Band III, Carl Heymanns Verlag Köln, 9. Auflage 2019
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StGB Strafgesetzbuch
Stratenwerth/ 
Kuhlen AT
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Vorwort

Die Neuauflage enthält zwei wichtige Ergänzungen. Die erste betrifft 
die Bedeutung von Begriffen im Recht und hier die sog. normativen 
Tatbestandsmerkmale, unter A. II. 3.

Ich bezeichne diese Merkmale aber wegen der Vieldeutigkeit und 
Unklarheit des Modebegriffs normativ als institutionelle Merkmale. 
Gemeint sind mit dieser Bezeichnung insbesondere auch Rechte und 
Rechtsverhältnisse. Das ich diesen Begriffen nun ein besonderes Ka-
pitel widme, sie also nicht wie bisher unter dem Titel beschreibende 
Begriffe behandele, hat seinen Grund darin, dass in der strafrecht-
lichen Irrtumslehre über die Bedeutung dieser Art von Begriffen 
eine große Verwirrung herrscht, die auch auf das Verständnis wer-
tender Begriffe ausstrahlt. Deshalb ist eine Klärung der Bedeutung 
von Begriffen, die Rechte und Rechtsverhältnisse beschreiben, in 
einer juristischen Begriffslehre unbedingt notwendig.

Die zweite Ergänzung des Textes betrifft das vom BVerfG mit Ver-
fassungsfragen versehene Verschleifungsverbot und dessen Unter-
scheidung vom allgemeinen Nichtredundanzpostulat das keinen 
Verfassungsrang hat. Da beide Regeln zur systematischen Auslegung 
von Tatbeständen gehören, findet sich dieses neue Kapitel unter 
B. III. 4.

Für engagierte Mitarbeit an dieser Auflage habe ich zu danken mei-
nen studentischen Hilfskräften Herrn Matthias Welzel, Frau Taina 
Schneider und Frau Julia Cremer, sowie meiner Sekretärin Frau 
Claudia Rendschmidt.

Im Oktober 2022 Ingeborg Puppe
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Die Methoden der Rechtsanwendung und der Rechtswissenschaft 
sind prinzipiell für alle Rechtsgebiete die gleichen. Stets geht es da-
rum, einen Rechtssatz und die in ihm vorkommenden Begriffe zu 
verstehen und, wenn nötig, zu präzisieren, um dann den zu entschei-
denden Sachverhalt unter sie zu subsumieren. Auch die verschiede-
nen Begriffsformen kommen in allen Rechtsgebieten gleichermaßen 
vor. Dasselbe gilt für die Regeln der Auslegung nach Wortlaut, Sys-
tematik und Zweck des Gesetzes und die Figuren der Rechtsfortbil-
dung, Analogie, argumentum e contrario, argumentum e foriori und 
argumentum ad absurdum. Auch die Regeln der Logik gelten für 
alle Rechtsgebiete gleichermaßen wie sie überhaupt für jedes zusam-
menhängende vernünftige Reden gelten. Deshalb ist es für das Er-
lernen der Methoden der Rechtsfindung kein Problem, dass jeder 
Rechtsmethodiker sein Anschauungsmaterial vorzugsweise aus dem 
Rechtsgebiet entnimmt, das er selbst betreibt. Dies ist auch unver-
meidlich, denn eine Methode kann man nicht allein dadurch lernen 
und lehren, dass man theoretische Abhandlungen darüber liest und 
vorträgt, man muss sie vielmehr an den Problemen der betreffenden 
Wissenschaft erproben und beobachten, wie sie von anderen Wis-
senschaftlern angewandt werden, um ihren Wert, ihre Leistungsfä-
higkeit und ihre Grenzen zu ermessen. Das ist der Grund dafür, dass 
die Beispiele im vorliegenden Buch vorwiegend aus dem Strafrecht 
stammen. Zugleich ist das Strafrecht aber auch dasjenige Rechtsge-
biet, das für den Anfänger am anschaulichsten ist.

In der vorliegenden dritten Auflage habe ich aber auch Anschau-
ungsmaterial aus dem Zivilrecht und dem Öffentlichen Recht ver-
wendet, um die Gleichheit der Methoden zu demonstrieren, aber 
auch die methodischen Besonderheiten, die in den verschiedenen 
Rechtsgebieten auftreten. Es ist beispielsweise auf jedem Rechtsge-
biet nötig, verschiedene Gesetzesnormen zu verknüpfen, aber im 
Zivilrecht tritt diese Notwendigkeit besonders häufig auf und macht 
auch die größten Schwierigkeiten. Der Typusbegriff hat sich im Zi-
vilrecht als äußerst nützlich erwiesen, seine Entartung aber hat im 
Strafrecht großen Schaden angerichtet. Die zuschreibende Verwen-
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dung eines Begriffs ist typisch für das Strafrecht, im Zivilrecht steht 
dafür die Figur der gesetzlichen Vermutung zur Verfügung. Im Straf-
recht und vor allem in der Strafrechtsdidaktik herrscht noch immer 
der Glaube an die vollständige Definierbarkeit von Rechtsbegriffen, 
während auf anderen Rechtsgebieten heute im Gegensatz zu frühe-
ren Zeiten das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit von Begriffsdefi-
nitionen viel geringer ist. Im Verwaltungsrecht hat sich für die An-
wendung unbestimmter Rechtsbegriffe auf einen Einzelfall eine Lehre 
vom Beurteilungsspielraum der Verwaltungsbehörde entwickelt, der 
das BVerfG und das BVerwG aber enge Grenzen gezogen haben. 
Nun droht diese Lehre, ohne diese Beschränkungen, auf die Anwen-
dung der Grundbegriffe des Strafrechts überzuschwappen, indem 
der BGH für die Anwendung dieser grundsätzlichen Begriffe dem 
Instanz gericht gelegentlich einen solchen Beurteilungsspielraum ein-
räumt. Im Verfassungsrecht hat das BVerfG eine besondere Methode 
der verfassungskonformen Auslegung einfacher Gesetze entwickelt, 
die über die sonst angewandten Mittel der Beseitigung von Wider-
sprüchen zwischen Gesetzen weit hinausgeht und inzwischen als 
eigenständige Methode der Rechtsgewinnung anerkannt ist.

Der Anwendung des Rechts auf den Einzelfall habe ich ein be-
sonderes Kapitel gewidmet, in das ich das bisherige Kapitel über De-
finition und Subsumtion integriert und das ich sodann um die be-
sonderen Anwendungsprobleme des Zivilrechts und des Öffentlichen 
Rechts ergänzt habe.

Für engagierte Arbeit an dieser dritten Auflage habe ich zu danken, 
Herrn Hosea Wenschkewitz, Herrn Benno Pützer, Herrn Thomas 
Grosse-Wilde und Herrn Lucas Tomiak.

Im August 2013 Ingeborg Puppe



Vorwort zur 2. Auflage

Eine neue Auflage ist notwendig geworden, weil die erste vergriffen 
ist. Bei dieser Gelegenheit wurden in einigen Kapiteln kleinere Er-
gänzungen gemacht, so im Kapitel über die zuschreibenden Begriffe, 
über die Typusbegriffe, über die Definitionen und zur Systematik 
und Topik. Grundlegend überarbeitet wurde das Kapitel über die 
Logik und außerdem durch ein Unterkapitel über die Mehrdeutig-
keit der logischen Verknüpfungen in der natürlichen Sprache (Ja, 
wenn das Wörtchen wenn nicht wär) ergänzt. Bei den logischen Feh-
lern konnte ich anhand neuester Literatur ein anschauliches Beispiel 
zum Fehler der Begriffsvertauschung demonstrieren. In die Argu-
mentationslehre habe ich ein kurzes Kapitel über faires und faules 
Argumentieren eingefügt, damit der Leser nicht nur lernt, selbst fair 
zu argumentieren, sondern auch eine faule Argumentation zu er-
kennen.

Für engagierte Mitarbeit bei der Herstellung dieser Neuauflage habe 
ich zu danken:

Herrn Thorsten Hemme, Herrn Benno Pützer, Herrn Hosea 
Wenschkewitz, Herrn Franz Wenzel und Frau Claudia Rendschmidt.

Bonn, im Februar 2011 Ingeborg Puppe
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Die Kunst des Juristen ist die Kunst der Argumentation. Je besser er 
diese Kunst beherrscht, ein umso erfolgreicherer Anwalt, ein umso 
geachteterer Richter, ein umso einflussreicherer Regierungsbeamter 
und schließlich ein umso anerkannterer juristischer Autor wird er 
sein.

Aber das „moderne“ rechtswissenschaftliche Studium bietet dem 
angehenden Juristen wenig Gelegenheit, diese Kunst zu erlernen und 
zu üben. In den sog. Kurzlehrbüchern oder Lernbüchern, aus denen 
er seine Rechtskenntnisse bezieht und die meist gar nicht so kurz 
sind, fehlt der Raum, sich gründlich mit einer Rechtsfrage ausein-
ander zu setzen. Der Autor beschränkt sich in der Regel darauf, die 
verschiedenen Meinungen, den sog. Streitstand, in knappen Worten 
darzustellen und dann mit einem Standardargument für die sog. 
herrschende Lehre zu votieren. Mit den Anleitungsbüchern zur Lö-
sung von Fällen steht es nicht anders. Diese Standardargumente wer-
den in immer gleicher Formulierung von Lehrbuch zu Lehrbuch, 
von Generation zu Generation weitergereicht und haben daher oft 
schon ein ehrwürdiges Alter. Einige von ihnen werden wir genauer 
analysieren.

Auch die Lektüre höchstrichterlicher Entscheidungen, so wichtig 
sie ist, bietet dem angehenden Juristen selten ein Vorbild für gründ-
liche juristische Argumentation. Meist kann sich der entscheidende 
Senat auf eine ständige Rechtsprechung berufen und „der Senat sieht 
keinen Anlass“ sich mit der an dieser in der Literatur geübten Kritik 
auseinanderzusetzen. Dass unsere höchsten Gerichte ihre Meinung 
einmal ändern, geschieht selten. Am ehesten findet man Argumen-
tation noch, wenn sie zu neuen Gesetzen und neuen Rechtsfragen 
Stellung nehmen müssen. Aber wenn möglich orientieren sich unsere 
höchsten Gerichte dabei an den Interpretationen und Zielsetzungen, 
die in den Begründungen der Gesetzentwürfe aus den federführen-
den Ministerien zum Ausdruck kommen. Diese haben für die Recht-
sprechung absolute Autorität, weil sie als „der Wille des Gesetz-
gebers“ angesehen werden. Auch damit werden wir uns noch näher 
zu beschäftigen haben.
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Die Lehrbücher zur Methodik der Rechtswissenschaft betrachten 
die Probleme der Rechtsanwendung von einer höheren Warte aus 
und erörtern sie weitgehend abstrakt. Die verschiedenen Richtun-
gen der Methodenlehre, als da sind, Begriffsjurisprudenz, Interessen-
jurisprudenz, Wertungsjurisprudenz, Hermeneutik und Topik, wer-
den nacheinander in ihrer historischen Entwicklung dargestellt und 
kritisch beleuchtet. Dabei zeigt sich, dass die Diskussion um die Me-
thoden der Jurisprudenz seit mehr als einem Jahrhundert vor allem 
darunter leidet, dass jeder neue Ansatz die Alleinherrschaft für sich 
in Anspruch nimmt und deshalb an seinen jeweiligen Vorgängern 
kein gutes Haar lässt. Indessen leben die solchermaßen „geschlach-
teten“ Vorgängermethoden in der juristischen Praxis fröhlich weiter. 
Sie werden sehen, dass wir trotz aller Kampfansagen und Schmäh-
reden gegen die Begriffsjurisprudenz, wie man sie auch in Vorlesun-
gen hören kann, bei jeder Subsumtion begriffsjuristisch arbeiten und 
argumentieren.

Es ist das Ziel des vorliegenden Buches, die Erkenntnisse aller 
Richtungen der Methodenlehre, der klassischen wie der modernen, 
von dieser höheren Ebene gewissermaßen herunterzuholen, indem 
ihre Anwendung an praktischen Beispielen vorgeführt wird. Dabei 
soll es nicht nur darum gehen, die Methoden kritisch zu reflektie-
ren, sondern die Fähigkeit der angehenden Juristen zu schulen, sie 
auf den Einzelfall anzuwenden. Sie sollen lernen, besser zu argu-
mentieren, gleichgültig für welche Lehre sie sich entscheiden und 
welche Methode sie anwenden. Dieses Buch ist aus den Erfahrungen 
mehrerer Lehrveranstaltungen zur Methode der Rechtsanwendung 
hervorgegangen, die ich an der Juristischen Fakultät der Universität 
Bonn für Anfänger gehalten habe. Dabei hat sich, wie so oft, heraus-
gestellt, dass es den Studenten viel leichter fällt, eine Theorie, ein 
Programm oder einen Begriff abstrakt darzustellen, als diese auf 
einen Einzelfall oder ein Einzelproblem korrekt und kompetent 
und – wo nötig – auch mit schöpferischer Phantasie anzuwenden. 
Um diese Fähigkeit zu vermitteln, wird jeder Begriff und jede Argu-
mentationsweise an einem Beispiel anschaulich gemacht und durch-
exerziert.

Die aus der Literatur beispielhaft vorgeführten Argumentationen 
werden mit Fundstellen belegt. Dagegen habe ich die Lehrbücher 
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der Methodenlehre nur äußerst sparsam zitiert, wo sie einen wich-
tigen Gedanken besonders deutlich aussprechen. Hätte ich mich ins-
gesamt mit der Methodenliteratur auseinandergesetzt, so hätte ich 
in ihren Flügelkämpfen Partei ergreifen müssen. Das war nicht die 
Absicht dieses Buches. Deshalb enthält das Buch auch kein Litera-
turverzeichnis, denn dieses hätte nur zufälligen Charakter. Die ab-
gekürzt zitierte Standardliteratur findet sich im Abkürzungsverzeich-
nis. Am Ende gebe ich Hinweise auf Literatur zur Methodenlehre, 
deren Lektüre ich zur Vertiefung empfehle. Manche dieser Bücher 
sind nicht mehr im Buchladen erhältlich. Trotzdem empfehle ich 
diese Bücher, die in den Fachbibliotheken noch zur Verfügung ste-
hen. Sie stammen aus einer Zeit, nämlich dem Ende der 70er und 
dem Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, in der 
die Methodenlehre der Rechtswissenschaft neue Denkanstöße aus 
der formalen Logik, der Sprachphilosophie, der Hermeneutik und 
der Rhetorik aufgegriffen und verarbeitet hat. In der Zwischenzeit 
scheint das Interesse an Grundfragen der Methodik abgeflaut zu 
sein, so dass nur wenige der damals neuen Werke in weiteren Auf-
lagen erschienen sind. Aber in der Methodik der Rechtswissenschaft 
kommt es auch weit weniger als in ihren Spezialdisziplinen auf Ta-
gesaktualität an.

Nur im Kapitel über die Logik im Recht habe ich von einigen we-
nigen Formeln der Aussagenlogik Gebrauch gemacht. Die für die 
Rechtsanwendung wichtigste von ihnen ist die Kontraposition. Um 
es dem Leser zu ersparen, die logischen Zeichen, die in der Literatur 
zum Teil voneinander abweichen, zu erlernen, habe ich jede dieser 
Formeln sofort in die Umgangssprache übersetzt. Die logischen For-
meln halten den Autor zur Exaktheit an und hindern ihn daran, mit 
Logik zu „mogeln“. Sie kommen auch der modernen didaktischen 
Tendenz zur Visualisierung entgegen. Aber die Schlussformen, die 
der Jurist anzuwenden hat, sind so einfach, dass sie ohne weiteres in 
der Umgangssprache dargestellt werden können. Der Jurist kommt 
also ohne logische Formeln aus, aber nicht ohne Logik.

Die Rechtsprobleme, an denen ich die verschiedenen Begriffe, 
Denkfiguren und Argumentationsmuster der juristischen Metho-
denlehre anschaulich mache, sind größtenteils dem Strafrecht ent-
nommen. Das liegt in gewisser Weise in der Natur der Sache, weil 
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dies das Gebiet ist, auf dem ich meine praktischen Erfahrungen im 
Argumentieren gemacht und die Argumentationsweise anderer Ju-
risten beobachtet habe. Ein praktischer Unterricht ist nicht möglich 
ohne die eigenen praktischen Erfahrungen heranzuziehen. Aber das 
ist nicht unbedingt ein Nachteil. Das Strafrecht ist erfahrungsgemäß 
dem jungen Juristen am ehesten zugänglich. Seine Probleme sind 
anschaulich und voneinander isolierbar. Einem aufmerksamen und 
intelligenten Kind kann man sie in wenigen Minuten erklären. Im 
Zivilrecht und Öffentlichen Recht dagegen benötigt man schon er-
hebliche Kenntnisse, um zu verstehen, warum ein juristischer Mei-
nungsstreit überhaupt entstanden ist und worum er sich dreht.

Um das Verständnis zu erleichtern, habe ich jeweils angegeben, 
welche Rechtsfrage ich als Beispiel verwende, damit sich der Leser 
auch unabhängig vom Text über diese orientieren kann. Ein Blick 
in das entsprechende Kapitel eines Kurzlehrbuchs genügt dafür. Da 
es nicht der Zweck dieses Buches ist, dem Leser, gewissermaßen 
nebenbei, auch noch vertiefte Strafrechtskenntnisse zu vermitteln, 
habe ich immer wieder auf die gleichen Streitfragen als Beispiele zu-
rückgegriffen. Um die Kunst des juristischen Argumentierens an 
Streitfragen praktisch vorzuführen, muss man diese Streitfragen 
schließlich auch entscheiden. Dies habe ich, wie könnte es anders 
sein, in dem Sinne getan, den ich jeweils für richtig halte. Aber der 
angestrebte Lerneffekt hängt in keiner Weise davon ab, dass die Le-
ser mir in der Sache zustimmen. Er wird sogar noch größer, wenn 
sie den Versuch unternehmen, mich zu widerlegen oder mir einen 
Argumentationsfehler nachzuweisen.

Für die engagierte und kompetente Mitarbeit an diesem Buch habe 
ich zu danken: Herrn Thorsten Hemme, Herrn Stefan Jönsson und 
Frau Claudia Rendschmidt.

Bonn im August 2007  Ingeborg Puppe



A. Die Begriffe im Recht

I. Warum streiten sich Juristen um Begriffe?

Seit eh und je streiten wir Juristen uns um Begriffe. Gehören zum 
Vermögen i. S. des Betrugstatbestandes auch Forderungen, die we-
gen Gesetzeswidrigkeit oder Sittenwidrigkeit ihrer Erlangung nich-
tig sind, sofern sie nur irgendwie faktisch durchsetzbar sind? Ist Vor-
satz Wissen und Wollen einer Tatbestandsverwirklichung? Und wenn 
ja, was ist in diesem Kontext unter dem Wort Wollen zu verstehen? 
Ist der richtige Täterbegriff ein objektiver, wonach Täter ist, wer die 
Tatherrschaft ausübt, oder ein subjektiver, wonach Täter ist, wer die 
Tat als eigene will? In welchem Sinne kann ein Begriff richtig oder 
falsch sein? Wahr oder falsch sein können nur Sätze, und zwar nur 
solche, die einen Sachverhalt beschreiben. Man kann ein und den-
selben Sachverhalt mit verschiedenen Begriffen beschreiben. Des-
halb gilt für die beschreibenden Wissenschaften, für die Naturwis-
senschaften ebenso wie für die Humanwissenschaften, das definito-
rische Belieben.1 Jeder Wissenschaftler darf seine Begriffe definieren 
wie er will, sofern er dies nur tut, ehe er die Begriffe erstmalig ver-
wendet. Definiert er einen bereits verwendeten Begriff nachträglich, 
so gerät er in die Gefahr einer Begriffsvertauschung (s. dazu u. D. 
V. 2.). Die Kehrseite dieses definitorischen Beliebens ist freilich, dass 
man in den beschreibenden Wissenschaften mit einer Begriffsdefi-
nition nichts begründen oder gar beweisen kann, was nicht auch 
ohne sie zu begründen oder zu beweisen ist, sog. Nichtkreativität 
von Definitionen.2

In der praktischen Philosophie, also in der Ethik, ist das anders. 
Wenn sich zwei Ethiker um die Frage streiten, ob es mutig oder feige 
ist, wenn der Kommandant eines Kriegsschiffes, der sich einer Über-
macht von Feinden gegenübersieht, die Mannschaft in die Rettungs-
boote schickt und sein Schiff versenkt, statt, wie befohlen, bis zur 

1 von Savigny Grundkurs im wissenschaftlichen Definieren (1970), S. 25 ff.
2 Herberger/Simon Wissenschaftstheorie für Juristen: Logik, Semiotik, Erfahrungs-

wissenschaften (1980), S. 324 f.
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letzten Patrone zu kämpfen3, so streiten sie um nichts anderes, als 
die Frage, was unter dem Begriff mutig und unter dem Begriff feige 
zu verstehen ist, denn über den Sachverhalt selbst sind sie sich ja ei-
nig. Sie ziehen aus ihrem Begriffsverständnis von Mut und Feigheit 
die Konsequenz, das Handeln des Kriegsschiffskommandanten zu 
billigen oder zu verurteilen und es für einen vergleichbaren Fall zu 
empfehlen oder abzulehnen.

Der Jurist zieht aus seinen Begriffsbestimmungen ganz praktische 
Konsequenzen, indem er ein Gesetz, in dem der von ihm bestimmte 
Begriff auftritt, auf einen bestimmten Fall anwendet oder nicht. Von 
der Frage, ob sittenwidrige Forderungen zum Vermögen gehören, 
hängt es ab, ob der Hehler, der den Dieb um einen Teil des verspro-
chenen Anteils aus dem Beuteerlös prellt4 oder der Rauschgiftdealer, 
der nach Vorleistung des Kaufpreises dem Abnehmer Schokolade 
statt Haschisch liefert5, wegen Betruges bestraft wird. Keine andere 
Wissenschaft und auch keine andere Praxis machen einen solchen 
Gebrauch von Begriffen. Deshalb kann das definitorische Belieben 
für Rechtsbegriffe nicht gelten. Damit stellt sich die Frage, nach wel-
chen Kriterien Rechtsbegriffe richtig oder falsch sein könnten.

Es hat eine Zeit gegeben, in der die Juristen geglaubt haben, dass 
uns die Dinge von Natur aus in bestimmten Begriffen vorgegeben 
sind, nicht in dem Sinne, dass andere Begriffe falsch seien, wohl aber 
in dem Sinne, dass sie die wirklichen Dinge, die sog. Lebenskon-
kreta6 nicht vollständig beschreiben, sondern von ihnen abstrahie-
ren. Man nennt diese Vorstellung heute Naturalismus und lehnt sie 
grundsätzlich ab. Trotzdem gibt es Rechtsgebiete, in denen dieser 
Naturalismus nach wie vor herrscht.

Eines dieser Gebiete ist die Lehre von den Konkurrenzen. Aus-
gehend von seiner Normentheorie hat Binding die These aufgestellt, 
dass jede Verletzung einer Rechtsnorm ein Verbrechen für sich sei, 

3 Fall Kapitän Langsdorff zu Beginn des zweiten Weltkriegs.
4 BGHSt 2, 364.
5 BGH NStZ 2003, 152.
6 Hettinger Die Bewertung der „aberratio ictus“ beim Alleintäter, GA 1990, 531 

(549); ähnlich Roxin AT/1, 12/119; Frisch Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zu-
rechnung des Erfolgs (1988), 599; Koriath Einige Überlegungen zum error in per-
sona, JuS 1998, 215 (216).
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das eigentlich auch gesondert bestraft werden müsse. Wenn beispiels-
weise der Bruder mit seiner Schwester gewaltsam den Beischlaf voll-
zieht, so liegen danach zwei Verbrechen vor, ein Inzest und eine Ver-
gewaltigung. Anhand dieses Beispiels gibt nun v. Liszt die gesamte 
Normentheorie der Lächerlichkeit preis mit folgenden Worten:

„Fast scheint es, daß die Normentheorie zu idealistisch sei, um sich mit dem 
Beischlaft im physiologischen Sinne irgendwie abzugeben. Aber leider, lei-
der, wir Menschen können nicht heraus aus unserer Natur, bis der Tod dem 
Geist das All erschließt. Und so oft unsere Richter einen Beischlaft abzu-
urteilen haben, so war und ist und wird es sein der brutale Akt ohne jede 
begriffliche Abstraktion.“7

Der Beischlaf ist also der wirkliche Sachverhalt, Inzest und Verge-
waltigungen sind nur Abstraktionen davon, deshalb liegt nur ein 
Verbrechen vor, und es darf nur eine Strafe verhängt werden. Das 
ist reinster Naturalismus, nie vorher und nie nachher ist das natu-
ralistische Verständnis von den Begriffen in der Jurisprudenz deut-
licher und kämpferischer vertreten worden, aber so wird die Hand-
lungseinheit bis heute von der h. L. begründet.8 Oft wird auch die 
Willenstheorie des Vorsatzes heute noch rein naturalistisch begrün-
det mit dem Argument, Vorsatz sei nun einmal Wille.9

Der Naturalismus ist der Glaube an fertige Gegenstände (Dinge) 
und fertige Tatsachen, die wir mit unseren Begriffen mehr oder we-
niger gut beschreiben können, die aber in ihrer „konkreten Gestalt“ 
unabhängig von diesen Begriffen existieren. Unsere Begriffe und 
unsere Beschreibungen sind umso besser, je genauer und vollstän-
diger wir diese von Natur aus vorgegebenen Gestalten beschreiben. 
Ein Reservat dieser Weltauffassung ist die h. L. von der Kausalität, 
nach der sich die Feststellung der Ursächlichkeit einer Handlung 
nicht auf den im Tatbestand beschriebenen Erfolg in seiner für das 

7 v. Liszt Strafrechtliche Vorträge und Aufsätze, Bd. 1 (1905), 212 (245).
8 Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben-Bosch Vor § 52 Rn. 11; LK-Rissing-van-Saan 

Vor § 52 Rn. 9 f.; Fischer Vor § 52 Rn. 3; SK-Jäger Vor § 52 Rn. 51; Lackner/Kühl-
Kühl Vor § 52 Rn. 3; Wessels/Beulke/Satzger AT Rn. 1245.

9 Jescheck/Weigend AT 29 II 2; Stratenwerth/Kuhlen AT 8/66; Spendel „Zum Begriff 
des Vorsatzes“, FS-Lackner (1987), 167 (168).


